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Teilnahmevertrag für denTeilnahmevertrag für denTeilnahmevertrag für denTeilnahmevertrag für den    

Lehrgang „MontessoriLehrgang „MontessoriLehrgang „MontessoriLehrgang „Montessori----Diplomkurs“ 201Diplomkurs“ 201Diplomkurs“ 201Diplomkurs“ 2012222    ----    2012012012014444    in Radebeulin Radebeulin Radebeulin Radebeul    

 

Zwischen dem Evangelischen Schulverein e.V. Wilhelm-Eichler-Str. 13, 01445 Radebeul im fol-

genden Träger, genannt und 
 

Name Name Name Name         ____________________________________________________________________________________________________________________ 

geboren am  ________________________ wohnhaft in ______________________________ 
 

wird für den Weiterbildungslehrgang „Montessori-Diplom-Kurs“ (Beginn 12/2013) nachstehender 

Vertrag geschlossen: 
 

§ 1 Vertragsgegenstand§ 1 Vertragsgegenstand§ 1 Vertragsgegenstand§ 1 Vertragsgegenstand 

1. Gegenstand des Vertrages ist die oben genannte Fortbildungsmaßnahme 

2. Das Konzept dieser Fortbildungsmaßnahme („Lehrgangs- und Prüfungsordnung für Montes-

sori-Lehrgänge mit abschließender Diplomprüfung“ der Montessori-Vereinigung e. V. Sitz 

Aachen vom 2. 3. 1990) ist Bestandteil des Vertrages. Der Träger behält sich vor, die Inhalte 

und Struktur des Konzepts zu aktualisieren. 
 

§ 2 Pflichten des Trägers§ 2 Pflichten des Trägers§ 2 Pflichten des Trägers§ 2 Pflichten des Trägers 

Der Träger verpflichtet sich, 

1. dafür zu sorgen, dass alle Fertigkeiten und Kenntnisse, die zum Erreichen des Lehrgangsziels 

notwendig sind, vermittelt werden; 

2. solche Personen mit der Durchführung des Lehrgangs zu beauftragen, die nach ihrer Qualifi-

kation und ihrer Berufserfahrung dafür geeignet sind; 

3. die durch Krankheit oder höhere Gewalt ausfallenden Module erneut anzubieten. 
 

§ 3 Pflichten der / des Teilnehmenden§ 3 Pflichten der / des Teilnehmenden§ 3 Pflichten der / des Teilnehmenden§ 3 Pflichten der / des Teilnehmenden 

Die/der Teilnehmende verpflichtet sich, 

1. die im Rahmen des Lehrgangs notwendigen Regelungen und Anord-

nungen zu befolgen und die Hausordnung sowie sicherheitstechnische 

Vorschriften einzuhalten; 

2. zur regelmäßigen Teilnahme; 

3. bei Verhinderung der Teilnahme an Veranstaltungen den Träger unver-

züglich zu informieren. 



 

2 

 

§ 4 Beiträge§ 4 Beiträge§ 4 Beiträge§ 4 Beiträge    

Für die Durchführung des Montessori-Diplomkurses entstehen 1.750,- € Teilnahmegebühr. Darin 

enthalten sind Unterrichtsmaterialien, Prüfungs- und Lizenz-Gebühr der Montessori-Vereinigung. 

Die Zahlung der Teilnahmegebühr erfolgt durch Bankeinzug durch den Evangelischen Schulver-

ein e.V. in 11 Teilbeträgen. Dazu wird mit dem Vertragsabschluss von jedem Teilnehmer eine Ein-

zugsermächtigung lt. Anlage erforderlich. 
D 

§ 5 Rücktritt vom Vertrag§ 5 Rücktritt vom Vertrag§ 5 Rücktritt vom Vertrag§ 5 Rücktritt vom Vertrag 

1. Der Rücktritt einer/eines Teilnehmenden vom Vertrag aus schwerwiegenden und persönlich 

nicht zu verantworteten Gründen bedarf der Begründung und muss von dem Träger schriftlich 

bestätigt werden. 

2. Erfolgt der Rücktritt bis 14 Tage vor Beginn der Weiterbildungsmaßnahme und der frei wer-

dende Platz kann wieder besetzt werden, wird eine Aufwandsentschädigung von 50,00 € er-

hoben. Kann der Platz nicht wieder besetzt werden, sind 20% der Kursgebühren (220,00 €) 

zu zahlen. 

3. Der Rücktritt einer/ eines Teilnehmenden aus schwerwiegenden und persönlich nicht zu ver-

antwortenden Gründen während der Durchführung der Weiterbildungsmaßnahme bedarf der 

Begründung und muss von dem Träger schriftlich bestätigt werden. Für Unterrichtsstunden, 

die bis zum Zeitpunkt der Kündigung bereits durchgeführt wurden, wird kein Geld erstattet. 

Das zum Zeitpunkt der Kündigung noch ausstehende Entgelt ist vom / von der Teilnehmen-

den zu 50% zu entrichten. In diesen Fällen tritt die Fälligkeit bei Kündigung ein. Sollte das 

Entgelt bereits vollständig im Voraus bezahlt worden sein, werden 50% des Entgelts für die 

noch nicht geleisteten Unterrichtsstunden von dem Träger zurückerstattet. 

4. Muss die Weiterbildungsmaßnahme durch vom Träger zu vertretende Gründe abgebrochen 

werden, wird das Geld für die nicht geleisteten Unterrichtsstunden zurückerstattet. 

5. Der Träger kann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erforderliche Mindestteilnahmezahl nicht 

erreicht wird. Bereits entrichtete Entgelte werden erstattet. 

 

§ 6 Zertifikat§ 6 Zertifikat§ 6 Zertifikat§ 6 Zertifikat 

1. Die Teilnehmenden erhalten nach bestandener Prüfung auf der  

Grundlage der „Lehrgangs- und Prüfungsordnung für Montessori-

Lehrgänge mit abschließender Diplomprüfung“ der Montessori-

Vereinigung e. V. Sitz Aachen vom 2. 3. 1990“ das Montessori-Diplom. 

2. Bei Nichtbestehen der Prüfung wird eine Teilnahmebestätigung erstellt. 

 

§ 7 Haftung§ 7 Haftung§ 7 Haftung§ 7 Haftung 

Der Träger haftet lediglich bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei Ver-

lust und Diebstahl wird keine Haftung übernommen. 
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§ 8 Datenverarbeitung§ 8 Datenverarbeitung§ 8 Datenverarbeitung§ 8 Datenverarbeitung    

Die/der Teilnehmende erklärt sich mit der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung personen-

bezogener Daten einverstanden, soweit diese dem Zwecke des Vertrages dienen. 

 

§ 9 Gerichtsstand§ 9 Gerichtsstand§ 9 Gerichtsstand§ 9 Gerichtsstand    

Als Gerichtsstand wird Dresden vereinbart 

 

§ 10 Nebenabreden§ 10 Nebenabreden§ 10 Nebenabreden§ 10 Nebenabreden    

Rechtswirksame Nebenabreden bedürfen der Schriftform.  

 

 

Radebeul, den ___________________ 

 

 

 

 

 

___________________________________  ______________________________ 
Teilnehmer/ in       Träger 

 


